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Gesetzentwurf zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Gesetzes zur 
Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes, LT-Drs. 19/2157 
Schriftliche Anhörung; Ihr Schreiben vom 6. Juli 2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

ich bedanke mich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem oben genannten Gesetzent-
wurf. 

Grundlegende Bedenken gegen den Entwurf, der in § 6 des Landesaufnahmegesetzes die 
Möglichkeit vorsieht, die Datenverarbeitung im Rahmen der elektronischen Aufenthaltsüber-
wachung auf eine andere Stelle zu übertragen, habe ich nicht. 

Ich empfehle jedoch, diese Möglichkeit auf öffentliche Stellen zu beschränken. Die in der 
Begründung als Beispiel genannte Gemeinsame Überwachungsstelle der Länder (GÜL) ist 
eine öffentliche Stelle. Nichtöffentliche Stellen sollten mit der Verarbeitung der bei der Aufent-
haltsüberwachung anfallenden besonders schutzbedürftigen Daten nicht betraut werden dür-
fen. Dies sollte in § 6 Abs. 3 (neu) entsprechend geregelt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Marit Hansen 
Landesbeauftragte für Datenschutz 
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